
 
 
 
 
 
 

 
 
Stellungnahme zu den Naturwaldflächenvorschlägen  
 
Zunächst danken wir dem MELUR und dem LLUR für die Möglichkeit, an der 
Naturwaldkulisse mitwirken zu können. Es war und ist das Anliegen der Fachverbände, 
das vorhandene Wissen optimal zum Schutze gefährdeter Arten und 
Lebensgemeinschaften einzubringen. 
 
Als positiv bewerten wir, dass einige der von uns vorgeschlagenen wertvollen Flächen 
zumindest teilweise in die Kulisse eingeflossen sind. Hier sind z. B. die Hangflächen am 
Schleswiger Tiergarten, im Gehege Bremsburg, in der Hahnheide, verschiedene Flächen 
im Bereich OD sowie die Arrondierungen der großen Naturwaldflächen im Luhnstedter 
Gehege, bei Pugum und im Segeberger Forst zu nennen. Grundsätzlich begrüßen wir, 
dass der Versuch unternommen worden ist, endlich größere Flächen als Naturwald zu 
benennen. Im Ergebnis 4 Flächen von > 100 ha sind daher positiv. Richtig ist auch, 
Flächen vorzugsweise in NATURA-2000-Gebieten zu sichern, was ebenfalls vielfach 
erfolgt ist. 
 
Trotz positiver Aspekte sehen wir allerdings etliche schwerwiegende Defizite, die wir im 
Folgenden näher präzisieren wollen.  
 
Hintergrund  
Zur Sicherung der Biodiversität ist es Ziel der Bundesregierung, 5% der Waldfläche 
einer Entwicklung zum Naturwald zuzuführen. Da solche Leistungen kaum von 
Privatwaldeigentümern verlangt werden können, soll der öffentliche Wald diese 
Flächensicherung vorrangig erbringen. Diese Vorbildfunktion der öffentlichen Wälder 
geht aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1990 hervor: 
  

ȵDie Forstpolitik der Bundesregierung ist weniger auf Marktpflege ausgerichtet: sie dient vor 
allem der Erhaltung des Waldes als ökologischen Ausgleichraum für Klima, Luft und Wasser, 
für die Tier- und Pflanzenwelt sowie für die Erholung der Bevölkerung (Agrarbericht a.a.O. S. 
104 ff): Neben den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes tritt gleichrangig seine Bedeutung für 
die Umwelt (vgl. §§ 1.6. des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975, BGB. I S. 1037). Die 
Bewirtschaftung des Körperschafts - und Staatswaldes, der 58% der Waldfläche der 
Bundesrepublik Deutschland) ausmacht, dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des 
Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
Die staatliche Forstpolitik fördert im Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die 
Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes.ñ (Begr¿ndung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts v. 31. Mai 1990 ï 
2 BvR 1436/87 S. 39. 
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Naturwälder haben zum Ziel ,  
 
¶ Lebensräume für solche Arten sicherzustellen, die eine forstliche Nutzung nicht 

vertragen, also echte Urwaldarten sind. Diese treten aktuell zumeist nur noch in 
kleinen Reliktpopulationen auf und erfordern höchste Schutzmaßnahmen. Solche 
Arten benötigen qualitativ sehr hochwertige, naturnahe Waldbestände, welche 
Alters- und Zerfallsphasen aufweisen. Am besten geeignet sind Standorte, die 
zumindest seit 800-1000 Jahren durchgängig Wald sind (=Waldkontinuum).  

 
¶ Sensible und artenreiche Lebensraumtypen vor Schäden durch Bewirtschaftung 

zu schützen. Lebensgemeinschaften wie feuchte und wasserzügige Buchen-
Eschenwälder (Fraxino-Fageten), geophytenreiche feucht-frische Standorte, 
Hangwälder, Au- und Quellwälder sowie ihre Umgebung sind gegen die heute 
übliche Form der Bewirtschaftung besonders empfindlich. Gleichzeitig sind sie 
sehr artenreich, so dass eine Schädigung dieser Lebensräume einen besonderen 
Verlust an Biodiversität nach sich zieht.  

 
¶ Störungsempfindlichen Arten mit großem  Raumbedarf und mit geringer 

Fortpflanzungsrate (z. B. Greifvögel, Schwarzstorch, Schwarzspecht), Brutgebiete 
vorzuhalten, welche frei sind von massiven Störungen (z.B. Fäll- und 
Rückearbeiten). 

 
¶ Prozesse der natürlichen Waldentwicklung auf größeren Flächen zu ermöglichen. 

Einerseits ist die natürliche Waldentwicklung ein 7ÅÒÔ ÁÎ ÓÉÃÈ ɉȵ0ÒÏÚÅÓÓÓÃÈÕÔÚȰɊȢ 
Zum anderen verbleibt die Gesamtheit der produzierten Biomasse am Standort, 
CO2 wird insbesondere in alten Wäldern für lange Zeiträume gebunden, und das 
Ökosystem Wald wird nachhaltig stabilisiert. 

 
 
Um die Habitatkontinuität und Habitatqualität für Jahrhunderte und länger 
sicherzustellen, und die Flächen bestmöglich von Schadstoff-Einträgen und Störungen 
abzuschirmen, müssen die ausgewählten Waldflächen möglichst groß sein. Für 
Urwaldarten sowie für einen wirkungsvollen Prozessschutz sind 5% Naturwald (in SH 
10% der öffentlichen Wälder) ein Minimum. Daher haben die Fachverbände z.T. recht 
große und ökologisch wertvolle Bestände benannt und die Wahl entsprechend 
begründet. 
 
 
Änderungsv orschläge 
Nur wenige Flächen sind an den oben skizzierten Mindesterfordernissen gemessen 
hinreichend. Der Anteil an Klein- und Kleinstflächen ist hoch: 214 Flächen der Kulisse 
sind unter 1 ha, 233 Flächen unter 5 ha groß. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Neuwaldbildung. Neuaufforstungen  sind jedoch nicht 
als Naturwald geeignet , insbesondere wenn sie isoliert in der Agrarlandschaft liegen. 
Aufgrund des fehlenden Waldkontinuums werden diese Bestände selbst in 100 Jahren 
noch vergleichsweise artenarm sein. Ebenso sollten naturferne Pappelforste nicht in 
die Kulisse aufgenommen werden . 
 



Isolierte Neuaufforstungen: 
Hüttner Berge: Abt 3561 südöstl. Gehege Krummland 
Saustrup: Abt. 3344 nördl. Norderbrarup 
 
Große Neuaufforstungen mit Anschluss an Altwaldbestände: 
Hasenholz Majenfelde, etwa die Hälfte der Fläche der Abt. 802 (durchsetzt mit 
Grünlandflächen) 
Röhrkirchen Nordwestteil, Abt. 3051 
Viehwiesen Nordostteil, Abt. 3037  
 
Naturferne Pappelaufforstung Stiftung Naturschutz:  
Gruber Seekoog 
 
 
Sekundäre Moorwälder auf  stark entwässerten Moorparzellen  sind 
naturschutzfachlich sicher nicht wertlos. Als Naturwälder sind sie jedoch nicht geeignet, 
da sie die oben skizzierten Aufgaben nicht erfüllen. Sie wirken aufgrund der 
Torfzehrung als CO2-Quellen. Naturschutzfachlich und aus Gründen des Klimaschutzes 
wünschenswert wäre eine Vernässung dieser Flächen, womit zumindest teilweise das 
Absterben des Waldes verbunden wäre. Anstelle dieser Parzellen sollten ökologisch 
wertvolle Altwaldstandorte benannt werden.  
 
Entwässerte Moorparzellen der SHLF: 
Himmelmoor Abt. 1000-1004 
Kiebitzholmer Moor Abt. 2407 
 
Entwässerte Moorparzellen der Stiftung Naturschutz: 
Ostermoor bei Seeth: 30,15 ha 
Treenemarsch: 42,38 ha 
 
Die Neuaufforstungen und sekundären Moorwaldflächen sind als Naturwälder aus 
fachlicher Sicht nicht geeignet und sollten aus der Kulisse entfernt werden.  
 
Folgende Waldstücke sollten dafür  noch in die Kulisse aufgenommen werden:  
 

1. Ukleisee Bökensberg Süd : Stark reliefierter, strukturreicher Wald mit zwei 
Bachschluchten und einem großen Quellhügel mit Kalktuff und großem Bestand 
des Riesen-Schachtelhalms (Karte Nr. 1). 

2. Scharbeutz Kammer : strukturreicher Altholzbestand mit v. a. Buche, Eiche und 
Bergahorn im Anschluss an Abt.  421 (Norden) sowie strukturreicher 
Altholzbestand an Bachschlucht im Südwesten (Karte Nr. 2). 

3. Hasenberg Majenfelde  in Anschluss an Abt. 802: reliefierter, strukturreicher 
Wald mit u. a. Vorkommen von Stattlichem Knabenkraut und Flatterulme sowie 
mehreren Bachschluchten (Karte Nr. 3). 

4. Reinfeld Fohlenkoppel  Abt. 75 (Anschluss westl. an Abt. 374): strukturreicher 
Altholzbestand (Karte Nr. 4) 

5. Beutz: Abt. 290. Strukturreicher Altwaldbestand mit alten Feldahornen, in 
Anschluss an Abt. 489 und Abt. 490. Hier würde ein zusammenhängendes 
Waldgebiet in einem der wichtigsÔÅÎ ȵ0ÉÌÚ-(ÏÔÓÐÏÔÓȰ Schleswig-Holsteins 
geschaffen (Karte Nr. 5) 



6. Kuhkoppel/Holzkoppel an der Barnitz : die gesamte Barnitzbachschlucht, ihre 
Hänge und die schluchtnahen Buchenbestände in Anschluss an Abt. 343 und 342 
sollten mindestens aus der Nutzung gehen. Zudem sollte die an die Abt. 346 
östlich anschließende Parzelle Naturwald werden (artenreiche feuchte Senken 
mit Orchideenvorkommen) (Karte Nr. 6) 

7. Rehbrook : Hier sollte das gesamte FFH-Gebiet Naturwald werden. Es ist ein 
wichtiges Gebiet für verschiedene Fledermausarten (Karte Nr. 7). 

 
 
Nicht zufriedenstellend ist auch die Vorstellung der SHLF, den Flächenumfang der 
Habitatbaumgruppen in die Naturwaldkulisse mit einzurechnen. Gerade im waldarmen 
Schleswig-Holstein kommt es darauf an, auf der gesamten Waldfläche Mindeststandards 
in der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu definieren, die das Überleben der 
Waldarten auf gesamter Waldfläche ermöglichen. Daher müssen Altbaumgruppen, 
(ÁÂÉÔÁÔÂßÕÍÅ ÕÎÄ ÅÉÎÅ ÁÕÓÒÅÉÃÈÅÎÄÅ !ÎÚÁÈÌ ÖÏÎ ȵ.ÁÃÈÒİÃËÅÒÎȰ ÉÎ ÁÌÌÅÎ .ÕÔÚ×äldern 
sichergestellt werden. Die bisher veranschlagte Fläche für Habitatbäume sollte daher für 
sinnvolle weitere Naturwaldareale genutzt werden. 
 
Um einen nachhaltigen Schutz der Naturwaldflächen sicherzustellen, sollten die 
Naturwälder als Naturschutzgebiete ausgewiesen und als solche gekennzeichnet 
werden.  
 
Weitere Aspekte einer nachhaltig verträglichen Waldbewirtschaftung sollten  
Gegenstand der nächsten Diskussion  mit den Fachverbänden sein, wenn die 
Naturwaldausweisung erfolgt ist. Ein besonders wichtiger Punkt ist der Schutz der nach 
Anh. I FFH RL prioritär geschützten Lebensraumtypen im Wald. Die Fachverbände sind 
bereit, sich auch hier konstruktiv einzubringen. 
 
 
Für die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (OAG): Bernd Koop 
 
Für die AG Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e. V.: Dr. Katrin Romahn,  
 
Für die AG Mykologie in der AG Geobotanik: Matthias Lüderitz 
 
Für den Verein Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e. V.: Roland 
Suikat 



 
 
Karte 1: Ukleisee Bökensberg Süd 
 



 
 
Karte 2: Scharbeutz Kammer 
 



 
 
Karte 3: Hasenberg Majenfelde 
 


